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Drucksache: 0280/2009/BV 
Heidelberg, den 17.09.2009 

Stadt Heidelberg  
Federführung: 
Dezernat II, Tiefbauamt 
Beteiligung: 

 

Betreff: 

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
"Bahnstadt - Wohnen an der Promenade" 
hier: Zustimmung zum Entwurf und 
Beschluss über die öffentliche Auslegung 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: Zustimmung zur Be-
schlussempfehlung: Handzeichen: 

Bauausschuss 29.09.2009 N ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Bezirksbeirat West-
stadt/Südstadt 

21.10.2009 N ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 22.10.2009 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 
 

VERTRAULICH 
bis zur Feststellung des  

schriftlichen Ergebnisses der  
letzten nicht öffentlichen  
Ausschusssitzung durch  

die/den Vorsitzende/n! 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 27. Oktober 2009 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Bezirksbeirat und der Bauausschuss empfehlen dem Gemeinderat folgenden Be-
schluss: 

 

1. Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf zum Bebauungsplan „Wohnen an der Prome-
nade“ (Anlage 3 zur Drucksache) und der Entwurfsbegründung (Anlage 1 zur Druck-
sache) zu und beschließt die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 Bau-
gesetzbuch. 

2. Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf der örtlichen Bauvorschriften nach § 74 Lan-
desbauordnung zu und beschließt die öffentliche Auslegung. 

3. Der Gemeinderat beschließt, dass die umweltbezogenen Stellungnahmen (Anlage 2 
zur Drucksache) gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Baugesetzbuch wesentlich sind und an 
der öffentlichen Auslegung teilnehmen.  

 

 

Anlagen zur Drucksache: 

 Nummer: Bezeichnung  

 A 01 Entwurfsbegründung  
 A 02 Umweltrelevante Stellungnahmen 
 A 03 Entwurf zum Bebauungsplan “Wohnen an der Promenade” 
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Sitzung des Bauausschusses vom 29.09.2009 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Bezirksbeirates Weststadt/Südstadt vom 
21.10.2009 

1 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift "Bahnstadt - Wohnen an der Promena-
de" 
hier: Zustimmung zum Entwurf und Beschluss über die öffentliche Auslegung 

Ergebnis der nicht öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates Weststadt-Südstadt  vom 21.10.2009 

Beschlussvorlage 0280/2009/BV  

Von Seiten des Bezirksbeirates wird keine Befangenheit angezeigt. 

Herr Czolbe vom Stadtplanungsamt erläutert an den Plänen die wesentlichen Inhalte der 
mit der Einladung zur heutigen Sitzung übersandten Beschlussvorlage. Er beantwortet 
die Fragen des Bezirksbeirates. 

Es melden sich zu Wort: Bezirksbeirat Mattes, Bezirksbeirat Dr. Keyl, Bezirksbeirat Gue-
ricke, Bezirksbeirätin Niroomand, Bezirksbeirat Dr. Dienerowitz, Bezirksbeirat Dr. Achen, 
Stadträtin Stolz, Bezirksbeirat Weishuhn, Bezirksbeirätin Glitscher, Bezirksbeirat Schön, 
Bezirksbeirat Schweighöfer. 

In der Aussprache werden folgende Punkte angesprochen: 
• Im Bebauungsplan sollte im Erdgeschoss zwingend gewerbliche Nutzung vorge-

schrieben werden. 
• Um die Gefahr des Abwanderns der Gewerbebetriebe zu verhindern, sollte Verkehrs-

planung, Gewerbe und Wohnen auf ihr Zusammenspiel überprüft werden. 
• Ziel der Urbanität soll sicher gestellt sein: Stadt der kurzen Wege. 
• Der Verkehr sollte möglichst aus den Wohnblöcken herausgehalten werden. Die Tief-

garagen könnten auch an den Randgebieten platziert werden. 
• Wann und wo werden Schulen gebaut? Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes, damit 

die neuen Bewohner/innen der Bahnstadt schon frühzeitig wissen, woran sie sind. 
• Der Weg zum Rad sollte kürzer sein als zum Auto. Deshalb sollte eine ebenerdige 

überdachte Fahrradabstellanlage im Bereich der Hauseingänge vorgesehen werden. 

Bezirksbeirat Dr. Keyl stellt folgenden Antrag ergänzend zur Beschlussvorlage: 
Der Bezirksbeirat gibt zu bedenken, dass eine Mischnutzung nicht stattfindet und damit 
die Urbanität gefährdet ist. Er bittet zu prüfen, wie eine Nutzungsmischung gewährleis-
tet werden kann.  

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 13:00:03 Stimmen  

Bezirksbeirat Schön stellt folgenden Antrag ergänzend zur Beschlussvorlage: 
Der Bezirksbeirat empfiehlt, im weiteren Verfahren zu prüfen, ob überdachte Fahrrad-
abstellanlagen im Bereich der Hauseingänge vorzusehen sind. 

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 10:01:05 Stimmen  

Es folgt die Abstimmung über die Beschlussvorlage der Verwaltung mit Ergänzung der 
beiden Anträge: 

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 10:02:04 Stimmen  
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Neue Beschlussempfehlung des Bezirksbeirates Weststadt-Südstadt 

Der Bezirksbeirat empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

 

1. Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf zum Bebauungsplan „Wohnen an der Prome-
nade“ (Anlage 3 zur Drucksache) und der Entwurfsbegründung (Anlage 1 zur Druck-
sache) zu und beschließt die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 Bau-
gesetzbuch. 

2. Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf der örtlichen Bauvorschriften nach § 74 Lan-
desbauordnung zu und beschließt die öffentliche Auslegung. 

3. Der Gemeinderat beschließt, dass die umweltbezogenen Stellungnahmen (Anlage 2 
zur Drucksache) gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Baugesetzbuch wesentlich sind und an 
der öffentlichen Auslegung teilnehmen.  

4. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, im weiteren Verfahren Möglichkei-
ten zu prüfen, wie eine Nutzungsmischung gewährleistet werden kann. 

5. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, im weiteren Verfahren zu prüfen, 
ob überdachte Fahrradabstellanlagen im Bereich der Hauseingänge vorzuse-
hen sind. 

 

gezeichnet 
Hans Joachim Schmidt 
Vorsitzender 

 

Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Ergänzung und Ar-
beitsauftrag 
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Sitzung des Gemeinderates vom 22.10.2009 

6 Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „Bahnstadt – Wohnen an der Promena-
de“ hier: Zustimmung zum Entwurf und Beschluss über die öffentliche Auslegung  

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 22.10.2009 

Beschlussvorlage 0280/2009/BV  

Die Pläne zu diesem Tagesordnungspunkt sind im Sitzungssaal ausgehängt. 

Oberbürgermeister Dr. Würzner stellt die Frage nach der Befangenheit. Es wird keine Be-
fangenheit angezeigt.  

Es melden sich zu Wort: 

Oberbürgermeister Dr. Würzner weist auf die Beschlussempfehlung des Bezirksbeirats 
Weststadt-Südstadt vom 21.10.2009 hin, die den Beschlussvorschlag der Verwaltung um 
die Ziffer 4 „Der Gemeinderat beschließt, Möglichkeiten aufzuzeigen, die Mischnut-
zung zu optimieren“ und die Ziffer 5 „Der Gemeinderat beschließt, überdachte Fahr-
radabstellanlagen im Bereich der Hauseingänge vorzusehen“ ergänzt. 

Stadtrat Cofie-Nunoo, Stadträtin Dr. Greven-Aschoff, Stadtrat 
Krczal, Stadträtin Dr. Meißner, Stadträtin Stolz 

Stadtrat Cofie-Nunoo erklärt, damit sich in der Bahnstadt eine stadtteilnahe Infrastruktur 
im gewerblichen Sektor entwickeln könne, sei es erforderlich, im Erdgeschoss zwingend 
gewerbliche Nutzung festzuschreiben. Die Formulierung im Bebauungsplan hält er dafür 
zu vage, sie habe zu sehr einen optionalen Charakter. Er möchte mit seinem Antrag eine 
höhere Verbindlichkeit erreichen. 

Er beantragt, 

Am langen Anger die gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss auf mindestens 50 % fest-
zuschreiben.  

Oberbürgermeister Dr. Würzner erläutert, dass dieser Bereich für die Wohnbebauung 
vorgesehen sei und die Verwaltung eine Festschreibung von 50 % gewerblicher Nutzung 
nicht befürworte, da dies der Planung im Wohnquartier widerspreche.  

Der Oberbürgermeister hält nach kurzem Meinungsaustausch fest, dass zu den Plätzen 
hin  (nicht auf der Gesamtfläche) eine gewerbliche Nutzung von über 50 % vorzusehen 
ist. 

Stadtrat Cofie-Nunoo ist damit einverstanden. Die Abstimmung über seinen Antrag ist 
somit hinfällig. 

Oberbürgermeister Dr. Würzner ruft den Beschlussvorschlag der Verwaltung mit der Er-
gänzung der Ziffern 4 und 5 sowie der Festschreibung der gewerblichen Nutzung zur Ab-
stimmung auf: 
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Beschluss des Gemeinderates: 

1. Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf zum Bebauungsplan „Wohnen an der Prome-
nade“ (Anlage 3 zur Drucksache) und der Entwurfsbegründung (Anlage 1 zur Druck-
sache) zu und beschließt die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 Bau-
gesetzbuch. 

2. Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf der örtlichen Bauvorschriften nach § 74 Lan-
desbauordnung zu und beschließt die öffentliche Auslegung. 

3. Der Gemeinderat beschließt, dass die umweltbezogenen Stellungnahmen (Anlage 2 
zur Drucksache) gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Baugesetzbuch wesentlich sind und an 
der öffentlichen Auslegung teilnehmen.  

4. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, im weiteren Verfahren Möglichkei-
ten zu prüfen, wie eine Nutzungsmischung gewährleistet werden kann. 

5. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, im weiteren Verfahren zu prüfen, 
ob überdachte Fahrradabstellanlagen im Bereich der Hauseingänge vorzusehen 
sind. 

6. Der Gemeinderat beschließt die Festschreibung einer gewerblichen Nutzung 
von über 50 % im Erdgeschoss der Häuser zu den Plätzen hin. 

gezeichnet 
Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: beschlossen mit Ergänzung und Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
Enthaltung 1   
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A. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtent-
wicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

+ / - 
berührt: 

Ziel/e: 

SL 5 
SL 6 
SL 13 
UM 9 

+ 
+ 
+ 
+ 

Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Außenentwicklung 
Flächenverbrauch senken, Flächen effektiv nutzen 
Dichtere Bauformen 
Dem Trend der Zersiedlung entgegensteuern 

  Begründung: 

  
Die städtebauliche Struktur nutzt durch eine hohe bauliche Verdichtung 
Flächen intensiv aus. Das Innenentwicklungspotential des ehemaligen 
Bahngeländes wird im Sinne eines Flächenrecyclings mobilisiert. 

  Ziel/e: 
SL 8 
SL 11 

+ 
+ 

Groß- und kleinräumige Freiflächen erhalten und entwickeln 
Straßen und Plätze als Lebensraum zurückgewinnen 

  Begründung: 

  

Die städtebauliche Konzeption sieht mit der Entwicklung der Promenade 
und der Anlage von Stadtplätzen neue hochwertige Freiflächen vor, die 
vielfältige Nutzungen bei hoher Aufenthaltsqualität ermöglichen und neue 
hochwertige Wegeverbindungen für den nicht motorisierten Verkehr dar-
stellen. Der Straßenraum „Am Langen Anger“ wird mit den vorgesehenen 
Versickerungsflächen vegetativ gestaltet und als attraktiver Straßenraum 
entwickelt. 

  Ziel/e: 
SL 12 
AB 9 

+ 
+ 

Stärkere Funktionsmischung 
Bessere räumliche Zuordnung von Wohnen und Arbeiten 

  Begründung: 

  

Mit der räumlich konzentrierten Schaffung von Wohnraum und Flächen für 
gewerbliche Nutzungen entsteht in der Bahnstadt ein urbaner Stadtteil mit 
einer engen Verflechtung von Wohnen und Arbeiten. Für die Allgemeinen 
Wohngebiete wird eine Teilnutzung der Erdgeschosszonen durch wohn-
verträgliches Gewerbe angestrebt. Mit der Ausweisung der Baublöcke an 
der Speyerer Straße als Kerngebiete wird im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans das Ziel einer Durchmischung der Funktionen verwirklicht. 

  Ziel/e: 
WO 1 
WO 6 
DW 8 

+ 
+ 
+ 

Wohnraum für alle, 8 – 10.000 Wohnungen mehr 
Wohnungen und Wohnumfeld für die Interessen aller gestalten 
Flexibel und qualitätsvoll bauen und soziale Belange berücksichtigen 

  Begründung: 

  

Im ersten Bauabschnitt entstehen bereits circa 220 Wohnungen. Mit der 
schrittweisen Entwicklung der Wohnbauflächen kann auf Änderungen der 
Marktsituation flexibel reagiert werden. Der städtebauliche Entwurf bietet 
mit unterschiedlichen Haus- und Wohnungstypen die Grundlage für eine 
soziale Durchmischung der Wohnquartiere und garantiert durch die 
Durchwegung der Wohnbaufelder eine Abstufung öffentlicher, halböffentli-
cher und privater Frei- und Kommunikationsräume. 

  Ziel/e: 
WO 7 
SOZ 5 
 
 

+ 
+ 
 
 

Schaffung einer angemessenen sozialen Infrastruktur 
Bedarfsgerechter Ausbau und flexible Gestaltung des Betreuungs- und 
Freizeitangebotes, der Spiel- und Bewegungsräume für Kinder und Ju-
gendliche 

  Begründung: 
  Im ersten Bauabschnitt wird eine Kindertagesstätte errichtet. Eine weitere 
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Kinderbetreuungseinrichtung ist im Bereich der Pfaffengrunder Terrasse 
geplant. Spielplätze für unterschiedliche Altersgruppen werden auf der 
Promenade und auf der Pfaffengrunder Terrasse entstehen. 

  Ziel/e: 
WO 9 
UM 2 
UM 3 
UM 4 

+ 
+ 
+ 
+ 

Ökologisches Bauen fördern 
Dauerhafter Schutz von Wasser, Boden, Luft, Natur, Landschaft und Klima 
Verbrauch von Rohstoffen vermindern 
Klima- und Immissionsschutz vorantreiben 

  Begründung: 

  

Mit der Energiekonzeption für die Bahnstadt ist der Passivhausstandard für 
alle Vorhaben vorgesehen. Der Energiebedarf soll über erneuerbare Ener-
gien gedeckt werden. Mit dem Regenwasserbewirtschaftungskonzept ist 
die naturverträgliche Rückhaltung und Versickerung von Niederschlags-
wasser konzipiert, Ausgleichsflächen zum Schutz bedrohter Arten werden 
im Böschungsbereich der Promenade angelegt. 

  Ziel/e: 
MO 1 
MO 6 
MO 7 

+ 
+ 
+ 

Umwelt-, stadt- und sozialverträglichen Verkehr fördern 
Mehr Mobilität ohne mehr motorisierten Verkehr 
„Stadt der kurzen Wege“ und Verkehrsvermeidung fördern 

  Begründung: 

  
Durch die dichte, gemischte Struktur der Bahnstadt wird Verkehr vermie-
den. Die Erschließung mit dem öffentlichen Personennahverkehr wird 
durch attraktive Fuß- und Radwegeverbindungen ergänzt. 

 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
keine 

B. Begründung: 

1. 
Nach der Fortschreibung der Rahmenplanung Bahnstadt 2007 und der Gründung der Ent-
wicklungsgesellschaft Heidelberg (EGH) wurde zwischen der Stadt Heidelberg und der EGH im 
April 2008 ein städtebaulicher Vertrag über die Entwicklung der Grundstücke abgeschlossen. Im 
Rahmen dieses Vertrages wurden unter anderem Entwicklungsabschnitte gebildet und eine Rege-
lung getroffen, wann diese zu bebauen sind. Für die unterschiedlichen Teilgebiete des vorliegen-
den Bereichs ist vorgesehen, dass die Erschließung, das Bodenmanagement und das Planungs-
recht eine Baureife von Mai 2009 bis April 2010 ermöglichen. 

Ausgangslage 

Die Rahmenplanung sieht als Stadtkante zum Pfaffengrunder Feld „Wohnterrassen am Land-
schaftspark“ vor. Diesen Baufeldern, auf denen eine hochwertige Wohnbebauung realisiert werden 
soll, ist an der Böschung zum Pfaffengrunder Feld eine Promenade vorgelagert. Dieser Freiraum 
hat neben seiner Funktion als attraktive Aufenthaltsfläche mit integrierten Spielbereichen Bedeu-
tung als Fuß- und Radwegeverbindung. Des Weiteren dient dieser Bereich den naturschutzrechtli-
chen Belangen und ist ein wichtiger Bestandteil für die artenschutzrechtliche Erhaltung besonders 
geschützter Arten. Das denkmalgeschützte Stellwerk soll erhalten und für kulturelle Zwecke 
umgenutzt werden. Der Straßenraum „Am Langen Anger“ beinhaltet Versickerungsflächen mit 
ständiger Wasserführung, die eine hochwertige Gestaltung des öffentlichen Raumes gewährleis-
ten. Die Gestaltung der Verkehrsflächen, der Versickerungsflächen und des Grünraums der Pro-
menade tragen dazu bei, die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der lokalen Agenda zu erreichen.  
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Zur weiteren Fortschreibung der Rahmenplanung und einer Konkretisierung der städtebaulichen 
Konzeption für die Wohnbebauung an der Promenade wurde im Jahr 2008 ein Wettbewerb durch-
geführt, aus dem das Büro Grüttner-Architekten aus Soest als erster Preisträger hervorging. Eine 
Neuinterpretation der klassischen urbanen Blockrandbebauung mit einer klaren Gliederung, attrak-
tive räumliche Beziehungen, eine Abstufung der baulichen Dichte und Geschossigkeit zum Land-
schaftsraum des Pfaffengrunder Feldes, eine Vielfalt von Haus- und Wohnungstypen und die For-
mulierung einer harmonischen und repräsentativen Stadtansicht von Süden kennzeichnen den 
Entwurf. Das Büro wurde in der Folge des Wettbewerbs beauftragt, die Aussagen des Wettbe-
werbsergebnisses städtebaulich zu überarbeiten und zu vertiefen, um somit über eine Beurtei-
lungsgrundlage für die Beratung künftiger, dritter Bauherren zu verfügen.  

Für die Bebauung der geplanten Kerngebiete westlich und östlich der Speyerer Straße wurde ge-
meinsam von der Stadt, der EGH und einem in Heidelberg ansässigen Investor eine Mehrfachbe-
auftragung durchgeführt. Als Ergebnis der Mehrfachbeauftragung liegt ein Bebauungsvorschlag 
vor, der einen neuen, repräsentativen Stadteingang an der Speyerer Straße formuliert. Dieser Be-
bauungsvorschlag bildet die Grundlage für die Festsetzungen im Bebauungsplan. 

Für die Kindertagesstätte auf der Pfaffengrunder Terrasse wird ein weiterer Wettbewerb durchge-
führt, der neben der hochbaulichen Konzeption für die Kinderbetreuungseinrichtung der Ideenfin-
dung zur Gestaltung der Schwetzinger Terrasse dient. 

Der Flächennutzungsplan, der im Geltungsbereich neben Wohnbauflächen eine Sonderbaufläche 
für wissenschaftliche Einrichtungen darstellt, wird im Parallelverfahren geändert, da mit der Kon-
zeption des Campus II der Flächenbedarf für wissenschaftliche Einrichtungen an dieser Stelle ent-
fällt. Die Änderung zielt auf eine Ausweisung als „Gemischte Baufläche“, die im Bebauungsplan als 
Kerngebiet festgesetzt wird. Die Offenlage des Bebauungsplans findet gleichzeitig mit der Offenla-
ge der Flächennutzungsplanänderung statt. 

2. 
Der Bebauungsplan „Bahnstadt – Wohnen an der Promenade“ wird die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Bebauung eines Teilgebiets der Bahnstadt schaffen. 

Inhalte des Bebauungsplans 

Auf Grundlage der Rahmenplanung, der Wettbewerbsergebnisse und der daraus entwickelten 
städtebaulichen Entwürfe sowie der Vorplanung zum öffentlichen Raum wurden die Festsetzungen 
des Bebauungsplans erarbeitet. Im Wesentlichen werden Festsetzungen zu folgenden Punkten 
getroffen: 

 Allgemeine Wohngebiete und Kerngebiete mit Festsetzungen zu Art und Maß der bauli-

chen Nutzung, überbaubaren Flächen und Bauweise, 

 Maßnahmen und Flächen zur naturverträglichen Rückhaltung und Versickerung von 

Niederschlagswasser, 

 Gemeinbedarfsflächen für kulturelle Zwecke und eine Kindertagesstätte, 

 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, 

 Grünflächen und Bindungen zum Anpflanzen von Bäumen, 

 Maßnahmen des Naturschutzes 

3. 
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Bahnstadt – Zollhofgarten“ wurde am 
28.04.2005 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat gefasst und am 18.05.2005 im Stadtblatt ver-
öffentlicht. 

Verfahren 
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In Folge der Fortschreibung der Rahmenplanung Bahnstadt 2007 wurde die Konzeption des Cam-
pus II in die Rahmenplanung aufgenommen. Mit dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans 
„Bahnstadt – Campus II“ vom 18.12.2008 hat sich der ursprüngliche Geltungsbereich des Verfah-
rens „Bahnstadt – Zollhofgarten“ in zwei getrennt geführte Verfahren „Bahnstadt –  Campus II“ und 
„Bahnstadt – Wohnen an der Promenade“ geteilt. Das Verfahren „Bahnstadt – Zollhofgarten“ wird 
nicht fortgeführt. Der Geltungsbereich für das Verfahren „Bahnstadt – Wohnen an der Promenade“ 
ist dem verbliebenen Teilbereich des Geltungsbereichs vom Aufstellungsbeschluss „Bahnstadt – 
Zollhofgarten“ anzupassen. 

Am 29.01.2009 wurde in einem Scoping-Termin den Behörden und Trägern öffentlicher Belange 
der Vorentwurf zum Bebauungsplan vorgestellt. Die Unterlagen wurden in digitaler Form zur Ver-
fügung gestellt. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung fand in der Zeit vom 05.02.2009 bis 20.02.2009 statt. In 
dieser Zeit lagen die Unterlagen im Technischen Bürgeramt zur Einsicht aus. Ab 10.02.2009 waren 
die Unterlagen im Internet abrufbar. 

Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen können wie folgt zu-
sammengefasst werden: 

 Das Kulturdenkmal soll gekennzeichnet werden und der Hinweis auf die denkmalrechtli-

chen Belange aufgenommen werden, 

 Erweiterung und Konkretisierung der Festsetzungen zu Grünflächen und Anpflanzungen 

hinsichtlich Standorten und Qualität, 

 Der Flächennutzungsplan ist für die südöstlichen Baufelder zu ändern, 

 Umsetzung des Energie- und Wärmeversorgungskonzepts sowie des Parkraumkon-

zepts. 

Folgende Hinweise wurden gegeben: 

 Die Bereiche Verkehrs- und Anlagenlärm sind zu beachten. 

 Der Baugrund kann lokal setzungsempfindlich und von geringerer Tragfähigkeit sein. 

Die planungsrelevanten Anregungen wurden geprüft und in den Bebauungsplan eingearbeitet. Der 
Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert. 

Im weiteren Verfahren soll nun die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs sowie der 
Entwurfsbegründung gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch sowie die Einholung der Stellungnah-
men der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch 
durchgeführt werden. 
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Aufgrund der im städtebaulichen Vertrag mit der EGH verankerten Fristen soll der Beschluss des 
Gemeinderates in der Sitzung am 22.10.2009 herbeigeführt werden. Aufgrund der Termine des 
Sitzungskalenders ist daher eine Sondersitzung des Bezirksbeirates notwendig, die aus organisa-
torischen Gründen erst nach dem Bauausschuss am 29.09.2009 stattfinden kann. 

gezeichnet 

Bernd Stadel 
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